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An die

Generalversammlung der Aktionäre der Hotlhardbaljn.

Mit.

In Erfüllung der uns statutengemäß obliegenden Verpflichtung unterbreiten wir anmit der General-

Versammlung der Gotthardbahn unsern fünften, das Jahr 1876 beschlagenden Geschäftsbericht.

I. Grundlagen der Gotthardbahnunternehmung.

Wir gedenken hier zunächst der Vereinbarung, welche in Gemäßheit des Staatsbertragcs zwischen

der Schweiz und Italien vom 23. Dezember 1873 betreffend die Verbindung der Gotthardbahn mit den

Italienischen Bahnen bei Chiasso und Pino unter dem 11. Juni 1876 zwischen der Verwaltung der

Gotthardbahn und derjenigen der Oberitalienischen Bahnen hinsichtlich des Betriebes der

internationalen Station Chiasso abgeschlossen und der Genehmigung des Schweizerischen Bundesrathes

sowie der Italienischen Negierung unterbreitet worden ist.

Dieser Vertrag enthält im Wesentlichen folgende Bestimmungen:

Die Herstellung der internationalen Station Chiasso in ihrem ganzen Umfang ist Sache der Gotthard-

bahngesellschaft. Sie besorgt daher die Erstellung sowohl der provisorischen als der definitiven Bauten und

Anlagen gemäß den von den beiderseitigen Staatsbehörden genehmigten Plänen und legt die hiefür erforder-

lichen Kapitalien aus. Bei der Ausmittlung des Baukapitales sind neben den Kosten der Herstellung der pro-
visorischen und der definitiven Bauten und Anlagen auch die während der Bauzeit erlaufenen Zinsen zu 6°/o

per Jahr in Rechnung zu bringen.

Die internationale Station Chiasso reicht von der Landesgrenze zwischen der Schweiz und Italien bis

zum Ende des Ausziehgeleises in der Richtung nach der Station Balerna. Sie zerfüllt sowohl in ihrer pro-
visorischen als in ihrer definitiven Gestaltung in drei Abtheilungen, von denen die erste den beiden Bahn-
Verwaltungen zur gemeinschaftlichen Benutzung zu dienen hat, während die zweite der Gotthardbahn und die

dritte den Oberitalienischen Bahnen zum ausschließlichen Gebrauche vorbehalten bleibt.
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